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A n z e i g e
g e g e n

1.) die  Bundeskanzlerin  Angela  Dorothea Merkel, (*  17.  Juli  1954  in  Hamburg  als 
Angela Dorothea Kasner), Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin,

2.) den Stellvertreter  der  Bundeskanzlerin  Sigmar Gabriel (*  12.  September  1959 in 
Goslar),  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Energie,  Scharnhorststraße  34-37, 
10115 Berlin,

3.) den Bundesminister des Innern Karl Ernst Thomas de Maizière (* 21. Januar 1954 
in Bonn), Bundesministerium des Innern, Alt-Moabit 140, 10557 Berlin,

4.) die  Bundesministerin  der  Verteidigung  Ursula  Gertrud  von  der  Leyen (geb. 
Albrecht; * 8. Oktober 1958 in Ixelles/Elsene, Region Brüssel-Hauptstadt, Belgien), 
Bundesministerium der Verteidigung, Hardthöhe, 53125 Bonn,

5.) und Andere als Täter, Mittäter und Gehilfen, auch wegen „psychischer Beihilfe“ 
durch sogenannte Prominente (Politiker, Sänger, Schauspieler, Sportler, usw.),

–   B e s c h u l d i g t e   –
w e g e n

des Verdachts auf Hochverrat gegen den Bund gemäß § 81 Abs. 1 Nr. 2 StGB, soge-
nannter Verfassungshochverrat,

„(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt

1. den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder
2.  die  auf  dem  Grundgesetz  der  Bundesrepublik  Deutschland  beruhende 
verfassungsmäßige Ordnung zu ändern,

wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren 
bestraft.

(2) [...].“
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und wegen des Verdachts auf Nötigung von Verfassungsorganen zum Nachteil der Landesre-
gierungen (insbesondere des Freistaates Bayern) gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 3 StGB

„(1) Wer

1. ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder einen seiner Ausschüsse,
2. die Bundesversammlung oder einen ihrer Ausschüsse oder
3. die Regierung [...] eines Landes

rechtswidrig mit  Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt nötigt, ihre Befugnisse nicht 
oder in einem bestimmten Sinne auszuüben, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu zehn Jahren bestraft.

(2) [...].“

Z u r   S a c h -   u n d   R e c h t s l a g e :

A.

Die Beschuldigten sind Kraft ihrer Ämter verantwortlich für die immer weiter eskalierende 
Invasion durch sogenannte Flüchtlinge aus sicheren Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die Beschuldigten unternehmen es, mit Gewalt die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern.

Dabei ist  schon die  übliche Bezeichnung der illegalen Invasion als  „Flüchtlingskrise“ tat-
sächlich irreführend, weil die Personen, welche unter Verstoß gegen die §§ 14 und 95 des 
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) auf dem Landweg in das Bundesgebiet unerlaubt einreisen, 
natürlich keine „Flüchtlinge“ sind, wenn sie aus sicheren Ländern – insbesondere aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union – die deutsche Grenze überschreiten.

Artikel 16a Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG bestimmen absolut eindeutig:

„(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.“

Artikel 16a Abs. 2 Satz 1 GG beruht auf dem „Konzept normativer Vergewisserung“ und 
schließt von Verfassungs wegen das Asylrecht aus. 

„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“
Kommentar von o. Prof. Dr. Hans D. Jarass LL.M. und o. Prof. Dr. Bodo Pieroth, 

Verlag C. H. Beck, 5. Aufl. 2000, Artikel 16a, Rdnr. 19
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„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“
Kommentar von o. Prof. Dr. Hans D. Jarass LL.M. und o. Prof. Dr. Bodo Pieroth, 

Verlag C. H. Beck, 5. Aufl. 2000, Artikel 16a, Rdnr. 24

Von Verfassungs wegen ist deshalb allen Personen, welche über einen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union kommen und ohne gültiges Visum die deutsche Grenze erreichen, die Ein-
reise  zu verweigern,  alle  Asylanträge dieser Personen sind von Verfassungs wegen unzu-
lässig, sie dürften von Rechts wegen gar nicht erst entgegengenommen werden. Ergänzend 
bestimmt einfaches Bundesrecht (Asylverfahrensgesetz – AsylVfG) folgendes:

26a Sichere Drittstaaten
(1) Ein Ausländer, der aus einem Drittstaat im Sinne des Artikels 16a Abs. 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes (sicherer Drittstaat) eingereist ist, kann sich nicht auf Artikel 16a Abs. 1 
des Grundgesetzes berufen. Er wird nicht als Asylberechtigter anerkannt. Satz 1 gilt 
nicht, wenn
1.    der Ausländer im Zeitpunkt seiner Einreise in den sicheren Drittstaat im Besitz eines 
Aufenthaltstitels für die Bundesrepublik Deutschland war,
2.    die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft  oder  eines  völkerrechtlichen  Vertrages  mit  dem  sicheren  Drittstaat  für  die 
Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist oder
3.    der Ausländer auf Grund einer Anordnung nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 nicht zurückgewiesen 
oder zurückgeschoben worden ist.
(2) Sichere Drittstaaten sind außer den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die in Anlage 
I bezeichneten Staaten.
(3)  Die  Bundesregierung  bestimmt  durch  Rechtsverordnung  ohne  Zustimmung  des 
Bundesrates, dass ein in Anlage I bezeichneter Staat nicht mehr als sicherer Drittstaat gilt, 
wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politischen Verhältnissen dieses Staates die 
Annahme begründen, dass die in Artikel 16a Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten 
Voraussetzungen entfallen sind. Die Verordnung tritt  spätestens sechs Monate nach ihrem 
Inkrafttreten außer Kraft.

§ 29a Sicherer Herkunftsstaat
(1) Der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikels 16a Abs. 3 
Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Herkunftsstaat) ist als offensichtlich unbegründet 
abzulehnen, es sei denn, die von dem Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel 
begründen die Annahme, dass ihm abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat 
politische Verfolgung droht.
(2)  Sichere  Herkunftsstaaten  sind  die  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  und  die  in 
Anlage II bezeichneten Staaten.
(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundes-
rates, dass ein in Anlage II  bezeichneter Staat nicht mehr als sicherer Herkunftsstaat gilt, 
wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politischen Verhältnissen dieses Staates die 
Annahme begründen, dass die in Artikel 16a Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten 
Voraussetzungen entfallen sind. Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem In-
krafttreten außer Kraft.

Darüber  hinaus  gilt  die  „VERORDNUNG  (EU)  Nr.  604/2013  DES  EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren  zur  Bestimmung  des  Mitgliedstaats,  der  für  die  Prüfung  eines  von  einem 
Drittstaatsangehörigen  oder  Staatenlosen  in  einem  Mitgliedstaat  gestellten  Antrags  auf 
internationalen Schutz zuständig ist“ (vulgo „Dublin-III-Verordnung“ – „Dublin-III-VO“).
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Die Dublin-III-VO gilt als Europarecht unmittelbar in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, diese Verordnung kann – wie das gesamte Europarecht – weder von einer nationalen 
Regierung noch von einem nationalen Gesetzgeber geändert oder aufgehoben werden.

URL:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:DE:PDF

Die Kontrolle über die Grenze und den Zugang ins Land bildet die Basis der Souveräni-
tät und Staatlichkeit. Wer sie aufgibt, macht sich nach außen wehrlos und hebt im In-
nern „Gesetz und Recht“ (Artikel 20 Abs. 3 GG) auf. In diesem Sinne haben die Be-
schuldigten einen Verfassungshochverrat gegen die verfassungsmäßige Ordnung objek-
tiv und subjektiv – d. h. vorsätzlich – verübt. 

B.

Massen-Migration ist  eine Kriegswaffe mit dem Ziel,  die verfassungsmäßige Ordnung des 
angegriffenen Landes durch Invasion und Okkupation zu ändern oder zu beseitigen. 

Kelly M. Greenhill: Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, Coercion, and 
Foreign Policy. Cornell University Press, Ithaca/London 2010. 342 Seiten, 30,99 Euro, 

Vgl. Buchbesprechung in deutscher Sprache, URL:
http://www.faz.net/aktuell/politik/politische-buecher/migration-erpressung-die-neue-

superwaffe-1609116.html

Dabei ist es völlig gleichgültig, ob ein äußerer oder innerer Feind diese Einwanderungswaffe 
gezielt gegen die Bundesrepublik Deutschland und ihre verfassungsmäßige Ordnung einsetzt, 
oder ob die schädliche Wirkung dieser Waffe unkontrolliert freigesetzt wird, in jedem Fall ist 
es die Pflicht der Bundesregierung die von der Einwanderungswaffe ausgehende Gewalt und 
Bedrohung zu bekämpfen, statt ihr untätig oder beschönigend zu begegnen.

Die Beschuldigten Merkel, Gabriel, de Maizière, und von der Leyen haben ihre Amtspflichten 
nicht nur durch Unterlassen verletzt, sondern sie haben auch aktiv und aggressiv eine ebenso 
widernatürliche  wie  widerrechtliche  „Willkommenskultur“  erfunden  und  propagiert,  mit 
welcher  sie  allein  in  diesem Jahr  schon hunderttausende  selbsternannte „Flüchtlinge“  aus 
sicheren  Ländern  wie  Österreich  und  Ungarn,  Slowenien,  Kroatien,  Serbien,  Italien, 
Griechenland – usw. – zur illegalen Einreise nach Deutschland lockten.

Das Tatbestandsmerkmal der „Gewalt“ im Sinne der §§ 81 und 105 StGB umfaßt nicht nur 
die unmittelbare körperliche Einwirkung unter Kraftentfaltung, sondern auch andere Formen 
der  Verursachung  von  Zwangseinwirkung.  Der  Gewaltbegriff  in  §  81  StGB  ist 
„tatbestandsbezogen auszulegen“ und das hochverräterische Unternehmen beginnt mit dem 
Anfang der Gewaltausübung (Fischer, StGB, 61. Aufl. 2014, § 81 Rdnr. 6 m. w. N.). 

Im konkreten Fall machen die Beschuldigten sich auch die körperliche Gewalt zu eigen, mit 
welcher die Invasoren die staatlichen Grenzen überschritten und damit gegen deutsches Recht 
verstoßen haben, ebenso die Gewalt, welche mit der körperlichen Anwesenheit (Okkupation) 
in Armeestärke physisch und psychisch untrennbar verbunden ist. Wenn schon eine friedliche 
Sitzblockade auf den Straßenbahnschienen von der Rechtsprechung als rechtswidrige Gewalt 
angesehen wurde, dann gilt das umso mehr für die millionenfache Invasion und Okkupation!
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Die Beschuldigten handeln mit Vorsatz, insbesondere ist ihnen die Problematik seit Monaten 
bekannt,  und  sie  verfügen  über  die  Mittel  und  Möglichkeiten,  ihren  Amtspflichten  und 
gesetzlichen  Pflichten  entsprechend  zu  handeln.  Allerdings  fehlt  den  Beschuldigten  jeder 
erkennbare Wille, die verfassungsmäßige Ordnung (Artikel 20 Abs. 3 GG) zu verteidigen, 
vielmehr  stellen  sie  sich  über  „Gesetz  und  Recht“  und  beseitigen  so  den 
Verfassungsgrundsatz der Rechtsstaatlichkeit. Auf Artikel 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsprinzip) 
und auf Artikel 20 Abs. 4 GG (Widerstandsrecht) wird ausdrücklich hingewiesen:

„(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“

C.

Der Staatsrechtler und Bundesminister a. D. Professor emeritus Dr. iur. Rupert Scholz hat am 
17.  Oktober  2015 folgenden Text  zur  Asylmisere  veröffentlicht,  daraus  sind zugleich die 
verfassungsmäßigen Aufgaben und Pflichten der Beschuldigten ersichtlich:

1. Asyl begründet keinen Anspruch auf Einwanderung

Das Asylrecht stellt gemäß Art. 16a GG ein ausschließliches Individualgrundrecht dar, also 
kein Kollektivgrundrecht, das von ganzen Bevölkerungsschichten oder bestimmten Gruppen 
kollektiv in Anspruch genommen werden könnte.  Anspruch auf  Asyl  hat  nur  der Einzelne, 
wenn  er  definitiv  einen  Tatbestand  „politischer  Verfolgung“  gegenüber  seiner  Person 
nachweisen kann – so das Bundesverfassungsgericht. Die Gewährleistung des Asylrechts in 
Art. 16a GG begründet keinen Einwanderungstatbestand - weder in offener noch in verkappter 
Form.

2. Jeder EU-Staat hat das Recht auf Grenzkontrollen

Aus der staatlichen Souveränität über das eigene Staatsgebiet folgt prinzipiell auch das Recht 
zur  Einführung von Grenzkontrollen und Grenzsperren.  Hieran ändert  für  die Europäische 
Union  auch  der  Vertrag  von  Schengen  nichts.  Dieser  garantiert  zwar  innerhalb  der  EU 
prinzipielle  Freizügigkeit,  er  erkennt  aber  durchaus  das  Recht  der  einzelnen  EU-
Mitgliedsstaaten  an,  Ausnahmen  von  der  Freizügigkeitsgewähr  gerade  zur  Abwehr  von 
Gefahren  für  die  öffentliche  Sicherheit  zu  verfügen.  Dieses  Recht  der  staatlichen 
Gebietshoheit  ist  verantwortlich  auch  gegenüber  Flüchtlings-  oder  Einwanderungswellen 
wahrzunehmen.

3. Der Staat muss nationale Identität schützen

Gerade  gegenüber  überdimensionierten  Einwanderungs-  oder  Flüchtlingsströmen  ist  das 
Prinzip der nationalen Identität der Deutschen beziehungsweise Deutschlands zu wahren. Der 
Grundsatz der nationalen Identität basiert auf den Grundsätzen der deutschen Kulturnation 
und ihrer ebenso integralen wie einheitsstiftenden Kraft. 

Das Prinzip der nationalen Identität und ihrer Wahrung ist dem Verfassungsstaat vorgegeben 
und bei entsprechender Gefährdung kraft wehrhafter Verfassungsstaatlichkeit auch aktiv zu 
schützen.  Dies  gilt  naturgemäß  auch  und  insbesondere  gegenüber  Flüchtlingen  oder 
Einwanderern aus anderen Kulturkreisen, wie insbesondere dem Islam. Jeder Flüchtling oder 
Einwanderer ist verpflichtet, sich zur Werte- und Verfassungsordnung des Grundgesetzes zu 
bekennen. Wer sich an dieses Gebot nicht hält, sich der Werte- und Verfassungsordnung des 
Grundgesetzes verweigert, ist nicht berechtigt, gemäß Art. 16a GG die Gewährung von Asyl 
zu verlangen. 
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Der  Gesetzgeber  hat  nicht  nur  die  Aufgabe,  für  die  nötigen  Integrationsmaßnahmen  zu 
sorgen, sondern auch über die Wahrung der nationalen Identität zu wachen. Der deutsche 
Gesetzgeber  hat  insbesondere  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  nicht  Kontra-  oder 
Parallelgesellschaften von Angehörigen anderer Kulturkreise begründet werden.

4. Das Asylrecht steht nicht über anderen Grundrechten

Das Grundrecht aus Art. 16a GG verfügt innerhalb der verfassungsrechtlichen Ordnung des 
Grundgesetzes über keinen Sonderstatuts, der das Asylrecht über die Regelungen anderer 
Verfassungsnormen  hinauszuheben  vermöchte.  Wie  jedes  andere  Grundrecht  auch 
funktioniert das Asylrecht nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. 

Im  übrigen:  Im  Falle  der  Kollision  oder  Konkurrenz  des  Asylrechts  mit  anderen 
Verfassungsnormen ist der Gesetzgeber zum Ausgleich beziehungsweise zur Befriedung der 
kollidierenden  Positionen  verpflichtet.  Das  Grundrecht  auf  Asyl  untersteht  insoweit  einem 
mittelbaren Gesetzesvorbehalt. Im Ernstfall kann das Grundrecht auf Asyl gemäß Art. 16a GG 
sogar komplett abgeschafft werden. Die sogenannte Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG 
steht dem nicht entgegen.

5. Das Asylrecht kennt verfassungsrechtliche Schranken

Von herausragender Bedeutung (auch) für die gesetzgeberische Begrenzung des Asylrechts 
sind die Verfassungsprinzipien des Rechts- und des Sozialstaatsprinzips. Auch das Asylrecht 
steht  unter  dem Schrankenvorbehalt  der  „Sicherheit  des Staates und seiner  Bevölkerung“ 
(Bundesverfassungsgericht). Das Gleiche gilt für alle sozialstaatlichen Leistungsversprechen, 
selbst wenn Asylanten eine prinzipielle Gewähr des Existenzminimums zusteht. 

Aber  auch  bei  dessen  Bemessung  verfügt  der  Gesetzgeber  über  einen  weiten 
Gestaltungsspielraum. Die Ressourcen und die Leistungsfähigkeit des Sozialstaates dürfen 
weder  gefährdet  noch  infrage  gestellt  werden.  Wer  die  Grundrechte,  namentlich  die  auf 
Leben, Gesundheit und Eigentum anderer angreift oder gefährdet, hat keinen Anspruch auf 
Asylgewährung.  Dies  hat  das  Bundesverfassungsgericht  insbesondere  im  Hinblick  auf 
Terroristen betont.

6. Der Bundestag kann Asyl-Obergrenzen einziehen

Aus den Grundsätzen von Rechts- und Sozialstaatlichkeit sowie dem Gebot des Schutzes der 
nationalen Identität folgt insbesondere auch das Recht - und gegebenenfalls auch die Pflicht 
des  Gesetzgebers,  einer  Überzahl  von  Asylbewerbern  dann  regelungsmäßig 
entgegenzutreten, wenn die Aufnahmefähigkeit des eigenen Landes ernsthaft gefährdet wird. 

Der Satz, dass das Asylrecht angeblich „keine Grenze nach oben“ kenne, ist falsch und 
verfassungswidrig. (sic) Der Gesetzgeber kann Obergrenzen festlegen.

7. Wer Regeln bricht, hat keinen Anspruch auf Asyl

Gemäß Art. 16a Grundgesetz untersteht die materielle Gewähr des Asylrechts maßgebenden 
verfahrensrechtlichen Schranken (Asylverfahrensgesetz etc.). Wer sich beispielsweise nicht 
registrieren lässt, hat keinen Anspruch auf Asylgewährung.

8. Familiennachzug lässt sich rechtlich stoppen

Nach Maßgabe des Asylverfahrensrechts haben anerkannte Asylanten heute das Recht auf 
Nachzug ihrer Familienangehörigen. Dieses Recht basiert aber nicht auf Art. 16a GG. Da hier 
weitere millionenfache Zuwanderungen drohen, muss der Gesetzgeber dieses Recht wirksam 
beschränken  beziehungsweise  für  die  Zukunft  ganz  ausschließen  -  auch  um  falschen 
Erwartungen rasch zu begegnen.
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9. Deutschland kann Flüchtlinge zurückschicken

Gemäß  Art.  16a  GG  können  sogenannte  sichere  Drittstaaten  gesetzgeberisch  benannt 
werden,  für  die  die  Vermutung  gilt,  dass  in  deren  Bereich  kein  Tatbestand  politischer 
Verfolgung droht - mit der Konsequenz, dass Anträge auf Asylgewährung von Personen aus 
solchen Ländern nicht  begründet sind.  Dies gilt  insbesondere für  alle Mitgliedsstaaten der 
Europäischen  Union,  aber  auch  für  Staaten  außerhalb  der  Europäischen 
Gemeinschaftsordnung (z. B. Balkanstaaten).

Nach dem Vertragswerk von Dublin ist innerhalb der Europäischen Union jeweils derjenige 
Mitgliedsstaat  zur  Prüfung  der  asylrechtlichen  Aufnahmevoraussetzungen  verpflichtet,  bei 
dem der Asylsuchende erstmals eintrifft. Kein Asylbewerber hat ein Recht auf Auswahl des 
Asylstaats oder auf Freizügigkeit. Wenn ein Asylbewerber aus einem anderen Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union nach Deutschland kommt, ist er nach dem Vertragswerk von Dublin 
in den jeweils anderen Mitgliedsstaat zurückzuführen. Diese Grundsätze von Dublin sind von 
verschiedenen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in den vergangenen Monaten massiv 
verletzt  worden  (Italien,  Österreich,  Griechenland).  Auch  Deutschland  hat  mit  seiner 
Entscheidung,  Flüchtlinge  insbesondere  aus  Ungarn  direkt  aufzunehmen,  gegen  die 
Grundsätze von Dublin verstoßen. 

Es ist dringend erforderlich, dass sich alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wieder 
auf die Grundsätze des Vertragswerks von Dublin besinnen und dies uneingeschränkt wieder 
zur Anwendung bringen.

10. Die geplanten Transitzonen sind mit der Verfassung vereinbar

Nur  wenn die  vorstehenden Grundsätze  uneingeschränkt  beachtet  und  vom Gesetzgeber 
effektiv  umgesetzt  werden,  besteht  Aussicht  darauf,  dem  gegebenen  Flüchtlingschaos 
einigermaßen  wirksam  zu  begegnen.  Die  von  der  Bundesregierung  jetzt  vorgesehenen 
Maßnahmen sind sicherlich hilfreich, genügen aber nicht. 

Hervorzuheben  ist  aber  namentlich  der  Plan,  für  die  Registrierung  von  Asylbewerbern 
entsprechende Transitzonen grenznah zu errichten. Die Errichtung solcher Transitzonen ist 
verfassungsmäßig.

Quelle:  “FOCUS”  vom  17.10.2015,  http://www.focus.de/politik/deutschland/wir-verteidigen-
europas-werte-asylrecht-kennt-obergrenze_id_5016673.html

Nach alledem sind die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Beschuldigten 
und die Verhaftung der Beschuldigten zwingend notwendig, es besteht Fluchtgefahr!

Hochachtungsvoll!

(Schneider)
Anzeigeerstatter

P. S.: Um eine unverzügliche Eingangsnachricht mit dem Aktenzeichen der 
Generalbundesanwaltschaft wird höflichst gebeten. 

(Schneider) 
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